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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.08.1981

Norm

GmbHG idF Nov 1980 §16 Abs3 Satz2

GmbHG §42 Abs4

Rechtssatz

Auch wenn der angefochtene Beschluß, mit dem einer der beiden Geschäftsführer abberufen worden ist, bereits im

Handelsregister durchgeführt worden ist, kann eine einstweilige Verfügung nach § 42 Abs 4 GmbHG erlassen werden.

Ohne Erlassung einer einstweiligen Verfügung würden dem verbleibenden Geschäftsführer alle

Geschäftsführerp ichten allein obliegen. Im Falle der Aufschiebung lebt die Geschäftsführerbefugnis des abberufenen

Geschäftsführers wieder auf und die §§ 18, 20 21 GmbHG ua erlangen wieder Bedeutung. Gemäß § 17 GmbHG ist

diese Änderung der Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer der GmbH nach Erlassung der beantragten einstweiligen

Verfügung wieder zum Handelsregister anzumelden.
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